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Nerbot will-
küKrlichenHolz
fLUcns in Pri-
vatforsten.

— Zr —

Aller gebracht , welche mit dieser Behörde irr
irgend einer Verbindung , stehen oder kom¬
men könnten,

20 ) Provisorische Regierungs - Com¬
missions - Bekanntmachung vom
14 . Januar xukl . 20 . ej . 1314.

Da es zur Anzeige gekommen , daß
'mehrere Eingesessene gewillet sind , bedeu¬
tende -Quantitäten von ihren Holzungen öf¬
fentlich ohne höhern Consens verkaufen zu
lassen , dieses aber obgleich es während der
Französischen Occupation erlaubt war , jetzt
aus mehreren erheblichen Gründen nicht
mehr zu gestatten ist ; so wird hiedurch , auf
Seiner Herzoglichen Durchlaucht Höchsten
Befehl , Zur allgemeinen Wissenschaft ge¬
bracht , daß alle diejenigen Verordnungen,
welche vor der feindlichen Occupation das
willkührliche Hauen und Verkaufen des Hol¬
zes aus eigenen Forsten untersagen oder hier¬
bei besondere Bestimmungen einrreten ließen,
hierdurch bis zu weiteren Verfügungen aus¬
drücklich vigorisirt werden.

Ein jeder , diesen Verordnungen unter¬
worfene Holzverkauf wird daher , wenn der
vorgeschriebene , den Umständen nach bis
weiter von der Höchstverordneten provisori¬
schen Regierungs -Commission zu ertheilende
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